
Reit- und Fahrclub Hünfelden-Heringen 1977 e.V., Schulstr. 8, 65597 Hünfelden-Heringen 

Postanschrift: Reit- und Fahrclub Hünfelden-Heringen 1977 e.V. Schulstr. 8, 65597 Hünfelden-Heringen 
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  Nassauische Sparkasse  IBAN: DE28 5105 0015 0535 3590 61  BIC: NASSDE 55 XXX 

Hiermit beantrage ich die Aufnahme in den Reit- und Fahrclub Hünfelden-Heringen e.V. 

 

Bitte beachten: 
Bei einer Familienaufnahme kann dieser Antrag gemeinsam verwendet werden. 

Ansonsten gilt pro Mitglied je ein Antrag. 

 
 

______________________________________  _____________________________________ 

Vorname, Name     Email-Adresse 

 

______________________________________  _____________________________________ 

Geburtsdatum      Staatsangehörigkeit 

 

______________________________________  _____________________________________ 

Straße, Hausnummer     Telefonnummer 

 
______________________________________  _____________________________________ 

PLZ / Ort      Handynummer 

 

______________________________________  _____________________________________ 

Ort / Datum      Unterschrift (ggf. Erziehungsberechtigter) 
       (Bei Jugendlichen unter 18 Jahren ist die Unterschrift der  
       Erziehungsberechtigten erforderlich) 
 

Durch meine Unterschrift erkenne ich die gültige Satzung, Anweisungen und Beitragsregelung des 

RFC Hünfelden-Heringen e.V. als verbindlich an. Die Satzung kann auf der Homepage eingesehen werden. 

 

 ___ Passives Mitglied 

 

 ___ Aktives Mitglied 
 

Ich melde für die Reitanlage: ___________ Pferde  ___________ Reiter  an. 

 

Bei Familienaufnahme bitte alle weiteren Personen eintragen: 
 

Vorname, Name    Geburtsdatum   Reitanlagennutzung 

                   Ja             Nein 

__________________________________ _____________________ _________________ 

 

__________________________________ _____________________ _________________ 
 

__________________________________ _____________________ _________________ 

 

__________________________________ _____________________ _________________ 

Bitte nächste Seite bezüglich der Einzugsermächtigung ausfüllen. 
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Hiermit ermächtige ich den Reit- und Fahrclub Heringen e.V. widerruflich, den zu entrichtenden 

Jahresbeitrag, sowie die Einmalbeträge für Reiter und Pferde und die monatlichen Nutzungsgebühren vom 

nachstehenden Konto abzubuchen. 

 

Kontoinhaber: 

 

_______________________________________________________________  

Vorname, Name des Kontoinhabers      
 

_______________________________________________________________   

Straße, Hausnummer       

 

_______________________________________________________________   

PLZ / Ort      

 

 

 
Bankverbindung: 

 

______________________________________________________________   

Name der Bank, Ort der Bank      

 

______________________________________________________________ 

IBAN 

 

______________________________________________________________ 

BIC 
 

 

 

_________________________________ ____________________________________________ 

Ort / Datum     Unterschrift Kontoinhaber 
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Mitgliedsbeitrag (Jahresbeitrag):           ab 01.01.2022 

Kinder  bis zum 14. Lebensjahr:        8,00 €  12,00 €  

Jugendliche vom 15. – 17. Lebensjahr:     16,00 €  24,00 € 

Erwachsene ab dem 18. Lebensjahr:      31,00 €  48,00 € 

Familientarif ab 3 Personen einer Familie mit Kindern unter 18 Jahren: 67,00 €  90,00 € 

 

Bei Benutzung der Reitanlage: 

Einmalbetrag bei Eintritt in den Verein  pro Pferd:              120,00 € 

      pro Reiter bis 18 Jahren: 20,00 € 

      pro Reiter ab 18 Jahren: 30,00 € 

 

Nutzungsgebühren für die Reitanlage: 

Pferde (mtl. Nutzungsgebühr)   ab 01.04.2021   ab 01.01.2022 

   1 Pferd    20,00 €   25,00 € 

   2 Pferde   35,00 €   45,00 € 
   3 Pferde   45,00 €   60,00 € 

   4 Pferde   55,00 €   70,00 € 

   5 Pferde   60,00 €   75,00 € 

 

Reiter    jährlich*  

Pro aktivem Reiter:  187,50 €  

Für Kinder unter 10 Jahren:   90,00 € 

 

* Pro aktiven Reiter ab 10 Jahren fallen pro Jahr 25 Arbeitsstunden an. 
Durch die Teilnahme an Arbeitseinsätzen oder Dienste am Turnier können die Arbeitsstunden geleistet 

werden. Bei Nichterfüllung der Arbeitsstunden werden dem Reiter pro Arbeitsstunde 7,50 € in Rechnung 

gestellt. Bei 25 nicht geleisteten Arbeitsstunden entsteht ein Gesamtbetrag vom 187,50 €. 

Bei Kindern unter 10 Jahren fallen 12 Arbeitsstunden pro Jahr an. 

 

Zur einfacheren Bearbeitung der Beträge werden die anfallenden Beiträge und Gebühren von Ihrem Konto 

abgebucht. Der Jahresbetrag wird im März, die monatlichen Nutzungsgebühren ¼ jährlich eingezogen. 

Bitte vergessen Sie deshalb nicht, die beigelegte Einzugsermächtigung auszufüllen und diese zusammen mit 

dem Aufnahmeantrag beim Vorstand abzugeben. 

 
 

 

Wir freuen uns über jedes Mitglied – aber wir bieten nicht nur Sport an, sondern verstehen uns auch als 

Gemeinschaft. Wir würden uns deshalb freuen, wenn Sie auch unsere geselligen Veranstaltungen z.B. 

Turniere und Feiern besuchen kommen. Außerdem benötigt der RFC Heringen immer Helfer für die Erfüllung 

aller Aufgaben. Sport kann nur dann zu einem günstigen Preis angeboten werden, wenn nicht jede 

Handreichung bezahlt werden muss. 
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Wir weisen gemäß § 33 Bundesdatenschutzgesetz darauf hin, dass zum Zweck der 

Mitgliederverwaltung und -betreuung folgende Daten der Mitglieder in automatisierten Dateien 

gespeichert, verarbeitet und genutzt werden: alle oben angegebenen Daten 

 

Ich bin mit der Erhebung, Verarbeitung und Nutzung mit oben angegebenen personenbezogenen 

Daten durch den Verein zur Mitgliederverwaltung im Wege der elektronischen Datenverarbeitung 

einverstanden. Mir ist bekannt, dass dem Aufnahmeantrag ohne dieses Einverständnis nicht 

stattgegeben werden kann. 
 

Einwilligung in die Veröffentlichung von Personenbildnissen 

Ich willige ein, dass Fotos und Videos von meiner Person bei sportlichen Veranstaltungen und zur 

Präsentation von Mannschaften angefertigt und in folgenden öffentlichen Medien veröffentlicht werden 

dürfen: 

Dazu gehört… 

- Webseite des Vereins 

- Facebook,… 

- regionale Presseerzeugnisse (z.B. Nassauische Neue Presse, Mitteilungsblatt der Gemeinde, etc.) 

- Werbeflyer 

- Whats-App Gruppe des Vereins 

Ich bin darauf hingewiesen worden, dass die Fotos und Videos mit meiner Person bei der Veröffentlichung 

im Internet oder in sozialen Netzwerken weltweit abrufbar sind. Eine Weiterverwendung und/oder 

Veränderung durch Dritte kann hierbei nicht ausgeschlossen werden. Soweit die Einwilligung nicht 

widerrufen wird, gilt sie zeitlich unbeschränkt. Die Einwilligung kann mit Wirkung für die Zukunft widerrufen 

werden. Der Widerruf der Einwilligung muss in Textform (Brief oder per Mail) gegenüber dem Verein 

erfolgen. 

 
Bei einem Widerruf würden wir die bereits gedruckten Flyer/Broschüren weiterverwenden. Bei einer 

Neuauflage werden wir dann natürlich berücksichtigen, dass Ihr Foto und Ihr Name nicht wieder in der 
Broschüre bzw. dem Flyer erscheinen.I 
Beachten Sie bitte, dass unsere Internetseiten auch für Suchmaschinen zugänglich sind. Sie müssen daher 

damit rechnen, dass Ihr Name und Ihr Bild auch von Suchmaschinen gefunden werden kann. 

 

Eine vollständige Löschung der veröffentlichten Fotos und Videoaufzeichnungen im Internet kann durch den 

Reit- und Fahrclub Hünfelden-Heringen e.V. nicht sichergestellt werden, da z.B. andere Internetseiten die 

Fotos und Videos kopiert oder verändert haben könnten. Der Reit- und Fahrclub Hünfelden-Heringen e.V. 

kann nicht haftbar gemacht werden für Art und Form der Nutzung durch Dritte wie z. B. für das 

Herunterladen von Fotos und Videos und deren anschließender Nutzung und Veränderung. 

 
Ich wurde ferner darauf hingewiesen, dass trotz meines Widerrufs Fotos und Videos von meiner Person im 

Rahmen der Teilnahme an öffentlichen Veranstaltungen des Vereins gefertigt und im Rahmen der 

Öffentlichkeitsarbeit veröffentlicht werden dürfen. Rechtsgrundlage ist das Kunsturhebergesetz. 
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___ Ja, ich bin damit einverstanden, dass Sie mein Foto und meinen Namen in Printprodukten des Vereins 

(Broschüren/Flyer) verwenden. Die Einwilligungserklärung für bereits veröffentlichte Bilder (z.B. in 

Printmedien) gilt auch über das Ende dieser Einwilligungserklärung bzw. der Mitgliedschaft hinaus. 

 

 

 

_____________________________  __________________________________________ 
Ort, Datum     Unterschrift 
 

Bei Minderjährigen bzw. Geschäftsunfähigen: 

 

Bei Minderjährigen, die das 14. Lebensjahr vollendet haben, ist neben der Einwilligung der gesetzlichen 

Vertreter auch die Einwilligung des Minderjährigen erforderlich. 

Ich/Wir habe/haben die Einwilligungserklärung zur Veröffentlichung der Personenbilder und 

Videoaufzeichnungen zur Kenntnis genommen und bin/sind mit der Veröffentlichung einverstanden. 

 

____________________________________________________________________________ 

Vor- und Nachname/n des/der gesetzlichen Vertreter/s: 

 

 

 

____________________________________________________________________________ 
Datum und Unterschrift des/der gesetzlichen Vertreter/s: 

 

 

 

____________________________________________________________________________ 

Vor- und Nachname des Minderjährigen, der das 14. Lebensjahr vollendet hat 

 

 

 

____________________________________________________________________________ 
Datum und Unterschrift des Minderjährigen, der das 14. Lebensjahr vollendet hat 

 

 

 

Der Widerruf ist zu richten an: 

 

Reit- und Fahrclub Hünfelden-Heringen e.V., Schulstr. 8, 65597 Hünfelden – Heringen. 

vorstand@rfc-heringen.de 

 



Reit- und Fahrclub Hünfelden-Heringen 1977 e.V., Schulstr. 8, 65597 Hünfelden-Heringen 

Postanschrift: Reit- und Fahrclub Hünfelden-Heringen 1977 e.V. Schulstr. 8, 65597 Hünfelden-Heringen 

Bankverbindung: Volksbank Rhein-Lahn-Limburg eG IBAN: DE74570928000009086200 BIC: Geno De 51 die 
  Nassauische Sparkasse  IBAN: DE28 5105 0015 0535 3590 61  BIC: NASSDE 55 XXX 

 

RFC Hünfelden-Heringen eV., Schulstr. 8, 65597 Hünfelden-Heringen     
 
Datenschutzordnung 
 
Präambel 
Der Reit- und Fahrclub Hünfelden-Heringen e.V. verarbeitet in vielfacher Weise automatisiert personenbezogene Daten (z.B. im Rahmen 
der Vereinsverwaltung, der Organisation des Sportbetriebs, der Pflege der Vereinsgeselligkeit, der Organisation von Veranstaltungen, der 
Öffentlichkeitsarbeit des Vereins). Um die Vorgaben der EU-Datenschutz-Grundverordnung und des Bundesdatenschutzgesetzes zu 
erfüllen, Datenschutzverstöße zu vermeiden und einen einheitlichen Umgang mit personenbezogenen Daten innerhalb des Vereins zu 
gewährleisten, gibt es diese Datenschutzordnung. 
 
 
§ 1 Allgemeines 
 
Der Verein verarbeitet personenbezogene Daten u.a. von Mitgliedern, Teilnehmerinnen und Teilnehmern an Veranstaltungen, am Sport- 
und Kursbetrieb und Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern sowohl automatisiert in EDV-Anlagen als auch nicht automatisiert in einem 
Dateisystem, z.B. in Form von ausgedruckten Listen. Darüber hinaus werden personenbezogene Daten im Internet veröffentlicht und an 
Dritte weitergeleitet oder Dritten offengelegt. In all diesen Fällen ist die EU-Datenschutz-Grundverordnung, das Bundesdatenschutzgesetz 
und diese Datenschutzordnung durch alle Personen im Verein, die personenbezogene Daten verarbeiten, zu beachten. 
 
 
§ 2 Zwecke und Rechtsgrundlage der Verarbeitung 
 

1. Zum Zwecke des Mitgliedschaftsverhältnisses verarbeitet der Verein insbesondere die folgenden Daten der Mitglieder: 
Geschlecht, Vorname, Nachname, Anschrift (Straße, Hausnummer, Postleitzahl, Ort), Geburtsdatum, Datum des 
Vereinsbeitritts, Bankverbindung, ggf. die Namen und Kontaktdaten der gesetzlichen Vertreter, Telefonnummern und E-Mail-
Adressen, ggf. Funktion im Verein, ggf. Haushalts- und Familienzugehörigkeit bei Zuordnung zum Familienbeitrag.  

2. Als Mitglied des Bundesverbandes für Pferdesport und Pferdezucht (FN) und des Landessportbundes Hessen e.V. ist der Verein 
verpflichtet, seine Vorstandsmitglieder an den Verband zu melden. Übermittelt werden dabei Name, Adresse, E-Mail, Telefon 
und Funktion. 

3. Im Rahmen der Turnierverwaltung werden personenbezogenen Daten im Portal www.nennung-online.de von 
der Person selbst eingegeben und stehen dem Reit- und Fahrclub Hünfelden-Heringen e.V. zur Verfügung. 
 
Die dortige Verarbeitung unterliegt der Datenschutzerklärung des Anbieters und kann hier eingesehen werden: 
https://www.nennung-online.de/datenschutz 

4. Zum Zwecke der Außendarstellung werden Fotos der Mitglieder/von Veranstaltungen auf der Vereinswebseite 
www.rfc-heringen.de veröffentlicht. 

5. Der Reit- und Fahrclub Hünfelden-Heringen e.V. richtet regelmäßig Reitturniere und ähnliche Veranstaltungen 
aus. Zum Zwecke der Wettkampfabwicklung werden Daten des Teilnehmers erfasst. Dies sind Name, 
Vorname, sportfachliche Daten und Erfolge, Telefonnummer, Anschrift (Straße, PLZ, Ort), E-Mail Adresse, 
Zugehörigkeit zum Pferd, Zugehörigkeit zum Verein, Bankverbindung. 

6. Rechtsgrundlage bildet Art. 6 Abs.6 DS-GVO 

 
§ 3 Drittlandstransfer 
 

Besteht keine Absicht des Vereins, personenbezogene Daten der Mitglieder an ein Drittland zu übermitteln. Im 
Änderungsfall sind die Mitglieder darüber in Kenntnis zu setzen. 

 
§ 4 Speicherdauer 

- Die für die Daten Mitgliederverwaltung notwendigen Daten (siehe §2 Absatz 2) werden 3 Jahre nach Beendigung der 
Vereinsmitgliedschaft gelöscht. 

- Die für die Lohnabrechnung der im Verein beschäftigten Personen notwendigen Daten (bitte konkret nennen) werden nach 10 
Jahren gelöscht (gesetzliche Aufbewahrungsfrist). 
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- Die für die die Beitragsverwaltung notwendigen Daten (bitte konkret nennen) werden nach 10 Jahren gelöscht. 

- Die IP-Adressen, die beim Besuch der Vereinswebseite gespeichert werden, werden nach 30 Tagen gelöscht. 

- Im Falle des Widerrufs der Einwilligung werden die Daten unverzüglich gelöscht. 

- Teilnehmerdaten von Reitturnieren werden spätestens 2 Jahre nach Turnierende gelöscht. Bankbewegungen von Teilnehmern 
werden nach 10 Jahren gelöscht. 

 
§ 5 Datenverarbeitung im Rahmen der Öffentlichkeitsarbeit 
 

1. Im Rahmen der Öffentlichkeitsarbeit über Vereinsaktivitäten werden personenbezogene Daten in Aushängen, in der Vereins/ 
Turnierzeitung und in Internetauftritten veröffentlicht und an die Presse weitergegeben. 

2. Hierzu zählen insbesondere die Daten, die aus allgemein zugänglichen Quellen stammen: Teilnehmer an sportlichen 
Veranstaltungen, Mannschaftsaufstellung, Ergebnisse, Alter oder Geburtsjahrgang, Vereinszugehörigkeit, 
Abteilungszugehörigkeit. 

3. Auf der Internetseite des Vereins werden die Daten der Mitglieder des Vorstands, der Abteilungsleiterinnen und Abteilungsleiter 
und der Übungsleiterinnen und Übungsleiter mit Vorname, Nachname, Funktion, E-Mail-Adresse und Telefonnummer 
veröffentlicht. 

4. Bei Turnieren und Veranstaltungen werden die Daten der Platzierten mit Name und Vereinszugehörigkeit sowie Bildaufnahmen 
in Internetauftritten veröffentlicht und an die Presse weitergegeben. 

 
§ 6 Zuständigkeiten für die Datenverarbeitung im Verein 

 

Verantwortlich für die Einhaltung der datenschutzrechtlichen Vorgaben ist der Vorstand nach § 26 BGB. Funktional ist die Aufgabe dem 
1. Vorsitzenden zugeordnet, soweit die Satzung oder diese Ordnung nicht etwas Abweichendes regelt. 
Der 1. Vorsitzende stellt sicher, dass Verzeichnisse der Verarbeitungstätigkeiten nach Art. 30 DSGVO geführt und die Informationspflichten 
nach Art. 13 und 14 DSGVO erfüllt werden. Er ist für die Beantwortung von Auskunftsverlangen von betroffenen Personen zuständig. 
 
 
§ 7 Verwendung und Herausgabe von Mitgliederdaten und –listen 

 

1. Listen von Mitgliedern oder Teilnehmern werden den jeweiligen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern im Verein (z.B. 
Vorstandsmitgliedern, Abteilungsleitern, Übungsleitern) insofern zur Verfügung gestellt, wie es die jeweilige Aufgabenstellung 
erfordert. Beim Umfang der dabei verwendeten personenbezogenen Daten ist das Gebot der Datensparsamkeit zu beachten. 

 
2. Personenbezogene Daten von Mitgliedern dürfen an andere Vereinsmitglieder nur herausgegeben werden, wenn die 

Einwilligung der betroffenen Person vorliegt. Die Nutzung von Teilnehmerlisten, in die sich die Teilnehmer von Versammlungen 
und anderen Veranstaltungen zum Beispiel zum Nachweis der Anwesenheit eintragen, gilt nicht als eine solche Herausgabe. 

 
3. Macht ein Mitglied glaubhaft, dass es eine Mitgliederliste zur Wahrnehmung satzungsgemäßer oder gesetzlicher Rechte 

benötigt (z.B. um die Einberufung einer Mitgliederversammlung im Rahmen des Minderheitenbegehrens zu beantragen), stellt 
der Vorstand eine Kopie der Mitgliederliste mit Vornamen, Nachnamen und Anschrift als Ausdruck oder als Datei zur Verfügung. 
Das Mitglied, welches das Minderheitenbegehren initiiert, hat vorher eine Versicherung abzugeben, dass diese Daten 
ausschließlich für diesen Zweck verwendet und nach der Verwendung vernichtet werden. 

4. Teilnehmerlisten von Turnieren und Veranstaltungen werden an der Meldestelle ausgehängt. Weiter wird der Name und 
Pferdzugehörigkeit auch auf einem öffentlichen Display als Startreihenfolge dargestellt, ebenso Platziertenlisten. 
Die Freiwilligkeit der Veröffentlichung ist mit der Teilnahme am Turnier/ der Veranstaltung verbunden. 

 
§ 8 Kommunikation per E-Mail 
 

1. Für die Kommunikation per E-Mail richtet der Verein einen vereinseigenen E-Mail-Account ein, der im Rahmen der 
vereinsinternen Kommunikation ausschließlich zu nutzen ist. 

2. Beim Versand von E-Mails an eine Vielzahl von Personen, die nicht in einem ständigen Kontakt per E-Mail untereinander stehen 
und/oder deren private E-Mail-Accounts verwendet werden, sind die E-Mail-Adressen als „bcc“ zu versenden. Alternativ kann 
dies auch in Form von Verteilerlisten erfolgen, sofern die Empfänger untereinander nicht sichtbar sind. 
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§ 9 Verpflichtung auf die Vertraulichkeit 
 

Alle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter im Verein, die Umgang mit personenbezogenen Daten haben (z.B. Mitglieder des Vorstands, 
Abteilungsleiterinnen und Abteilungsleiter, Übungsleiterinnen und Übungsleiter), sind auf den vertraulichen Umgang mit 
personenbezogenen Daten zu verpflichten. 
 
 
§ 10 Datenschutzbeauftragter 

 

Da im Verein in der Regel weniger als 20 Personen ständig mit der automatisierten Verarbeitung personenbezogener Daten beschäftigt 
sind, muss der Verein keinen Datenschutzbeauftragten zu benennen. Der Vorstand kann eine Person intern festlegen, welche intern die 
Belange des Datenschutzes bearbeitet. Diese Person darf auch Mitglied des Vorstandes sein. Die Verantwortung obliegt immer dem 
Vorstand. 
 
 
§ 11 Einrichtung und Unterhaltung von Internetauftritten 

 

1. Der Verein unterhält zentrale Auftritte für den Gesamtverein. Die Einrichtung und Unterhaltung von Auftritten im Internet obliegt 
dem Pressewart. Änderungen dürfen ausschließlich durch den Pressewart, dem Vorstand und dem Administrator vorgenommen 
werden. 

2. Der Pressewart ist für die Einhaltung der Datenschutzbestimmungen im Zusammenhang mit Online-Auftritten verantwortlich. 

3. Abteilungen, Gruppen und Mannschaften bedürfen für die Einrichtung eigener Internetauftritte (z.B. Homepage, Facebook, 
Twitter) der ausdrücklichen Genehmigung des Pressewarts. Für den Betrieb eines Internetauftritts haben die Abteilungen, 
Gruppen und Mannschaften Verantwortliche zu benennen, denen gegenüber der Pressewart weisungsbefugt ist. Bei Verstößen 
gegen datenschutzrechtliche Vorgaben und Missachtung von Weisungen des Pressewarts, kann der Vorstand nach § 26 BGB 
die Genehmigung für den Betrieb eines Internetauftritts widerrufen. Die Entscheidung des Vorstands nach § 26 BGB ist 
unanfechtbar. 

 
§ 12 Verstöße gegen datenschutzrechtliche Vorgaben und diese Ordnung 

 

1. Alle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des Vereins dürfen nur im Rahmen ihrer jeweiligen Befugnisse Daten verarbeiten. Eine 
eigenmächtige Datenerhebung, -nutzung oder -weitergabe ist untersagt. 

2. Verstöße gegen allgemeine datenschutzrechtliche Vorgaben und insbesondere gegen diese Datenschutzordnung können 
gemäß den Sanktionsmitteln, wie sie in der Satzung vorgesehen sind, geahndet werden. 

 
§ 13 Betroffenenrechte 

 

Dem Vereinsmitglied steht ein Recht auf Auskunft (Art. 15 DS-GVO) sowie ein Recht auf Berichtigung (Art. 16 DS-GVO) oder 
Löschung (Art. 17 DS-GVO) oder auf Einschränkung der Verarbeitung (Art. 18 DS-GVO) oder ein Recht auf Widerspruch gegen die 
Verarbeitung (Art. 21 DS-GVO) sowie ein Recht auf Datenübertragbarkeit (Art. 20 DS-GVO) zu. 
Das Vereinsmitglied hat das Recht, seine datenschutzrechtliche Einwilligungserklärung jederzeit zu widerrufen. Durch den Widerruf 
der Einwilligung wird die Rechtmäßigkeit der aufgrund der Einwilligung bis zum Widerruf erfolgten Verarbeitung nicht berührt. 

 
Dem Vereinsmitglied steht ferner ein Beschwerderecht bei einer Datenschutz-Aufsichtsbehörde zu. 

 
 
§ 14 Verantwortlicher 
 

Diese Datenschutzordnung wurde durch die Jahreshauptversammlung des Vereins am 30.06.2020 verabschiedet. 
 

Verantwortlicher im Sinne des Art. 13 Abs. 1 lit. a) DS-GVO ist 
 

Reit- und Fahrclub Hünfelden-Heringen e.V. 

 


